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Gemeinde Heiden 
im Appenzellerland über dem Bodensee

Jahresrechnung 2018 
fakultatives Referendum
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2018 
genehmigt.

Nach Art. 8 der Gemeindeordnung ist die Jahresrechnung 
der Gemeinde dem fakultativen Referendum unterstellt. 
Eine Abstimmung findet nur statt, wenn mindestens 
50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der 
amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Detailinformationen sind zu finden unter 
 oder 

können in gedruckter Form bei der Gemeindeverwaltung 
Heiden bezogen werden.

Die Referendumsfrist läuft vom 6. Mai bis 4. Juni 2019.

9410 Heiden, 3. Mai 2019 
Gemeinderat Heiden 326


